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W I C H T I G :   
 

ANTRAG FÜR TENUEREKLAME (jede Saison neu zu beantragen) 
 
Wir erinnern Sie daran, dass für die neue Saison wieder die Bewilligung für Tenuereklame bei uns 
eingeholt werden muss. 

Die Bewilligung kann längstens für eine Saison (bis 30.06.) beantragt und erteilt werden. 

Anträge werden nur mit dem offiziellen Antragsformular behandelt! 

Das Antragsformular muss von jedem Verein zurückgesandt werden, wobei damit die Verpflichtung 
verbunden ist, dass alle Reklamen korrekt gemeldet wurden. Die Ausführungsvorschriften der Ama-
teur Liga vom 01.02.05 (Reglement unter Dokumentationen der AL) sind einzuhalten, wobei unsere 
Region auf das Einfordern von Verträgen und Schriftzügen verzichtet. 

Die Bewilligungsgebühr pro Mannschaft und Saison beträgt Fr. 20.- und wird Ihnen in Rech-
nung gestellt. 

Ab 1. August sind alle bisherigen Bewilligungen ungültig, d.h., in der neuen Saison darf nur noch mit 
neuen, den Vorschriften entsprechenden Bewilligungen Tenuewerbung betrieben werden. 

 

Das Antragsformular ist von allen Vereinen rechtzeitig (jeweils vor Beginn der neuen Saison) 
und rechtsgültig unterzeichnet zurückzusenden. 

 

A C H T U N G :  

Betreibt ein Klub keine Werbung auf den Tenues, so ist dies auf dem Formular zu vermerken 
("Keine Reklame"). 
 

 

DAS FORMULAR IST IN JEDEM FALL EINZUREICHEN ! 

 
 

Vereine, die sich nicht an unsere verbindlichen Weisungen halten, werden mit Fr. 500.- für jede 
nicht gemeldete Mannschaft gebüsst. Eine solche Busse wird auch ausgesprochen, wenn mit einer 
nicht gestatteten Reklame gespielt wird. 
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